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1981 "'02- 11 
A N FRA G E, 

der Abgeordneten Prof. Ermacora 

und Genossen 

an den BundeskanzZer 

betreffendVoZksgruppenf~rderung 

Mit Anfragebeantwortung vom 4. August 1980 (II-1451 d.B. zu den 

Steno Prot.~ XV. GP) teiZte der BundeskanzZer den anfragenden 

Abgeordneten mit, daß im Jahre 1977 dem Präsidium der Bürger

meister- und Vizebürgermeisterkonferenz der kroatischen und 

gem~schtsprachigen Gemeinden des BurgenZandes BundesmitteZ 

in der Höhe von 350.000 S zur Verfügung gestelZt wurden. Diese 

Mittel wurden sodann am Jahresbeginn 1978 ausbezahlt. Die 

Verbuchung' dieser Subv,ention erfolgte unter dem Ansatz mit 

der Bezeichnung VoZkgruppenförderung, Zuschüsse. 

Auf die Frage, wie die Abrechnung dieser Subventionsmittel durch 

das Präsidium der Bürgermeister- und Vizebürgermeisterkonferenz 

der kroatischen und gemischtsprachigen Gemeinden des Burgen

l.andes erfoZgt sei~ teiZte der Bundeskanz Z,er mit, daß eine Ab

rechnung noch nicht vorliegt. 

Auf weitere Fragen im Verfassungsausschuß vom 24. Oktober 1980 und 

im Finanz- und Budgetausschuß bei der Behandlung des KapiteZs 

Bundeskanzleramt am 18. November 1980 erklärte sodann Staats

sekretär Dr. Löschnak, daß noch immer keine Abrechnung des 

Präsidiums der Bürgermeister- und Vizebürgermeisterkonferenz 

betreffend die gewährten Subventionsmittel in der Höhe von 

350.000 S vorliegt, daß jedoch das BundeskanzZeramt für die Ab

rechnung der gewährten Subventionsmittel eine Frist bis 1.12.1980 

gestellt hätte. 
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In der Beantwortung eines Briefes ,an den Bundeskanzter~ in 

wetchem eine Abrechnung der oben angeführten Gelder durch das 

Präsidium der Bürgermeister- und Vizebürgermeisterkonferenz 

der kroatischen und gemischtsprachigen Gemeinden des Burgen

landes urgiert wurde~ teilte das Kabinett des Bundeskanzters 

namens des Bundeskanzlers mit, daß das Präsidium der Bürger

meister- undVizebü?germe.isterkonferenz im Jahre1977 nicht um Mittel 

beim Bundeskanzleramt angesucht habe , alte Tätigkeiten dieser 
/ -

Vereini~~ng;von der sozialistischen Partei Osterreichs be

zahlt wurden und daher die Urgenz auf Abrechnung von Sub-' 

ventionsmittel gegenstandslos sei. 

Angesichts dieser verwirrenden Auskünfte seitens des Bundes

kanzlers und der anscheinend ungeklärten Situation betreffend 

die Abrechnung der dem Präsidium der Bürgermeister- und Vize

bürg~rmeisterkonferenz der kroatischen und gemischtsprachigen 

Gemeinden des Burgenlandes im Jahre 1977 gewährten Subventions

mittel in d~r H8he von ,350.000 S, stellen die unterfertigten 

Abgeordneten an den Bundeskanzler folgende 

Anfrage: 

1. Liegt nunmehr bereits eine Abrechnung des Präsidiums der 

Bürgermeister- und Vizebürgermeister der kroatischen und ge

mischtsprachigen Gemeinden des Burgenlandes betreffend der 

vom Bundesk~nzleramt erhaltenen Subventionsmittel vor? 

2~ Wenn ja, wie lautet sie? 

3. Wenn nein, warum gibt es noch immer keine Abrechnung? 
c/ 

4. Wieso wurde einem Einschreiter vom Kabinett des Bundeskanzlers 

eine Auskunft gegeben, die mit der Anfragebeantwortung vom 

4 •. August 1980 (II-1451 d. B. zu den Steno Prot ... XV. GP) sowie 

den A'ußerungen des Staatssekretärs Dr. LtJschnak im Verfassungs

ausschuß am 24. Oktober 1980 und im Finanz- und Budgetausschuß 

am 18. November 1980 in eklatantem Widerspruch steht. 
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